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Aushändigung von Spielerpässen nach erfolgter Abmeldung des Spielers  

Ist der Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des Spielerpasses durch den 

abgebenden Verein nicht vorhanden, kann der neue Verein erst nach Ablauf von 14 Tagen 

seit der Abmeldung lt. Abmeldenachweis den Spielberechtigungsantrag bei der 

Passabteilung einreichen. Der aufnehmende Verein und der Spieler müssen verbindlich 

schriftlich erklären, den alten Spielerpass oder die Erklärung über den Verbleib des 

Spielerpasses nicht fristgerecht erhalten zu haben.  

Das Kreuz auf den alten Spieleranträgen im Feld "Spielerpass binnen 14 Tagen 

ausgehändigt: NEIN" ersetzt nicht diese Bestätigungen. Der neue Verein und der Spieler 

müssen die o. g. schriftliche Bestätigung abgeben.  

Spielerpässe bzw. die Erklärung über den Verbleib eines Spielerpasses können in 

Ausnahmefällen zur Aufbewahrung der Passabteilung innerhalb der Frist von vierzehn 

Tagen ab dem Tag der Abmeldung per Einschreiben zugesandt oder bei der Passabteilung 

gegen Empfangsbestätigung eingereicht werden.  

WICHTIG!!! 

Wird ein Spielerpass nur mit einfachem Brief (also nicht per Einschreiben) bei der 

Passabteilung eingereicht, gilt der Spieler in jedem Fall als freigegeben. 

Grundsätze bei der Nutzung von DFBnet Pass Online 

Im Seniorenbereich bedarf es gemäß § 10a SpO/WDFV nicht der Herausgabe des 
Spielerpasses, wenn die  Angaben über den Tag der Abmeldung, über Zustimmung oder 
Nicht-Zustimmung zum Vereinswechsel und der Tag des letzten Spiels des Spielers durch 
den abgebenden Verein mittels DFBnet Pass Online erfolgen. Erfolgt dies nicht innerhalb 
von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gilt der Spieler als freigegeben. 

Der Spielerpass ist durch den abgebenden Verein durch das Wort „UNGÜLTIG“ auf der 
Vorder- und Rückseite zu entwerten und für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren 
aufzubewahren.

Im Jugendbereich ist folgendes zu beachten (§6a JSpO/WDFV) 
Die Abmeldung eines Juniors richtet sich grundsätzlich nach § 3 (2) und § 10 JSpO/WDFV. 
Nach erfolgter Abmeldung des Juniors ist auch die Abmeldung des abgebenden Vereins 
über DFBnet Pass Online wirksam. Dies ist innerhalb von 14 Tagen nach erfolgter 
Abmeldung vorzunehmen. In diesem Fall ist der Verein nicht verpflichtet den Spielerpass 
oder eine Erklärung gemäß § 10 (6) JSpO/WDFV an den Spieler oder den aufnehmenden 
Verein herauszugeben.  


